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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Klautzkesee und Waldmoore mit Kobbelke“ 

Vom 26. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oder-Spree 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Klautzkesee und Waldmoore mit Kob
belke“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 383 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Neuzelle Möbiskruge 1; 
Neuzelle Kobbeln 2; 
Neuzelle Treppeln 5, 6; 
Kieselwitz Kieselwitz 1, 3. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Klautz
kesee und Waldmoore mit Kobbelke‘“ (Blatt 1 bis 2) im Maß
stab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur Verordnung über das 
Naturschutzgebiet ‚Klautzkesee und Waldmoore mit Kobbelke‘“ 
(Blatt 1 bis 6) mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; 
als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem 
Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
schutz und Raumordnung (Siegelnummer 51) versehen und von 
der Siegelverwahrerin am 18. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für Land
wirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Bran
denburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie beim 
Landkreis Oder-Spree, untere Naturschutzbehörde, von jeder
mann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das einen großräu

migen Waldkomplex mit zahlreichen Kesselmooren und einem 
Klarwassersee umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung, naturnahe Wiederherstellung und Entwick
lung als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, 
insbesondere von Zwergstrauchkieferwäldern, Erlenquell
wäldern, Quellfluren, Röhrichtgesellschaften, Grünlandge
sellschaften, Zwergstrauchheiden, Heidekrautgesellschaf
ten und Trockenrasen; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter gefährdeter Arten wie Wa
cholder (Juniperus communis) sowie nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz
ter Arten, beispielsweise Ästige Graslilie (Anthericum ra
mosum), Sumpf-Schlangenwurz (Calla palustris), Mittlerer 
Sonnentau (Drosera intermedia), Keulen-Bärlapp (Lycopo
dium clavatum), Sumpf-Porst (Ledum palustre), Fieber-
Klee (Menyanthes trifoliata), Kantiger Lauch (Allium an
gulosum) und verschiedene Torfmoose (Sphagnum div. 
spec.); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
und Rückzugsraum und potenzielles Wiederausbreitungs
zentrum wild lebender Tierarten, darunter nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 
und streng geschützter Arten der Säugetiere, Vögel, Lur
che, Schmetterlinge und Libellen, beispielsweise Braunes 
Langohr (Plecotus auritus), Großer Abendsegler (Nyctalus 
noctula), Baumfalke (Falco subbuteo), Kranich (Grus 
grus), Große Rohrdommel (Botaurus stellaris), Moorfrosch 
(Rana arvalis), Kleiner Schillerfalter (Apatura ilia), Hoch-
moor-Perlmuttfalter (Boloria aquilonaris), Nordische 
Moosjungfer (Leucorrhinia rubicunda) und Torf-Mosaik-
jungfer (Aeshna juncea); 

4.	 die Erhaltung eines störungsarmen Waldgebietes mit hoher 
Reliefbewegung wegen der Vielfalt darin vertretener natür
licher und naturnaher Lebensräume wie Moore und Ge
wässer sowie der sich daraus ergebenden besonderen Ei
genart und hervorragenden Schönheit; 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil eines regionalen Biotopverbundes mit den Wald
gebieten des Naturparkes Schlaubetal. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung

1.	 von natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions, von dystrophen 
Seen, von Pfeifengraswiesen auf torfigem Boden (Moli
nion caeruleae), von Übergangs- und Schwingrasenmoo
ren, von Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) und von 
alten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen mit 
Quercus robur (Stiel-Eiche) als Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 
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2.	 von trockenen, kalkreichen Sandrasen, Birken-Moorwäl-
dern und Waldkiefern-Moorwäldern als prioritäre Lebens
raumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie; 

3.	 der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) als Tier
art nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ein
schließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung 
und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das 
Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder solche Anla
gen zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden oder zu tauchen; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder 
Luftmatratzen zu benutzen, ausgenommen hiervon bleibt 
auf dem Klautzkesee in der Zeit vom 1. September bis 
31. Dezember eines Jahres die Benutzung von drei Ruder
booten einschließlich deren Stationierung an den drei An
gelstegen am Südufer. Die Boote sind bei der unteren Na
turschutzbehörde zu registrieren und zu kennzeichnen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser oder Klärschlamm) zum Zwecke der Düngung 
sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, 
auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

18. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

19. Tiere zu füttern oder Futtermittel bereitzustellen; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung auf den bis
her rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, 
dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge
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mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren je 
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, die 
dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Groß
vieheinheiten (GVE) entspricht, ohne chemisch-syn-
thetische Stickstoffdüngemittel, Gülle und Sekundär
rohstoffdünger einzusetzen, 

b)	 auf dem Flurstück 58/1 der Flur 5, Gemarkung Trep
peln Grünland als Wiese oder Weide mit einer Besatz
dichte von maximal 1,4 Großvieheinheiten (GVE) pro 
Hektar im Jahresmittel genutzt wird und § 4 Abs. 2 
Nr. 17 weiterhin gilt, 

c)	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 und 24 gilt; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt, 

b)	 Wacholder, ehemalige Solitärkiefern und Solitäreichen 
im Gebiet zu belassen sind, 

c)	 auf den Hängen zu den Gewässern und Kesselmooren 
die Nutzung nur einzelstamm- bis truppweise erfolgt, 

d)	 nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation einge
bracht werden dürfen, wobei nur heimische Baumarten 
unter Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden 
sind. Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Haupt
baumart eingesetzt werden, 

e)	 ein Altholzanteil von mindestens zehn Prozent zu si
chern ist, wobei pro Hektar mindestens fünf Stämme 
mit einem Mindestdurchmesser von 40 Zentimetern in 
1,30 Metern Höhe über dem Stammfuß bis zum Ab
sterben aus der Nutzung genommen sein müssen, 

f)	 stehendes Totholz mit mehr als 30 Zentimetern Stamm
durchmesser in 1,30 Metern Höhe über dem Stammfuß 
nicht gefällt wird und liegendes Totholz an Ort und 
Stelle verbleibt, 

g)	 das Befahren des Waldes nur auf Waldwegen und 
Rückegassen erfolgt, 

h)	 auf Mooren keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen 
erfolgen, 

i)	 Bodenbearbeitungen in den in § 3 genannten Waldge
sellschaften nur zur Unterstützung der Waldverjüngung 
kleinflächig und ohne Eingriff in der Mineralboden zu
lässig sind; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung der bestehenden 
Teichanlage der Hörnchenwiese und des Klautzkesees mit 

der Maßgabe, dass beim Klautzkesee das Verbot des § 4 
Abs. 2 Nr. 19 gilt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 diese am Klautzkesee ganzjährig in dem in der topo
grafischen Karte ausgewiesenen Bereich mit den recht
mäßig vorhandenen Angelstegen am Südufer sowie auf 
dem See vom Boot aus in der Zeit vom 1. September 
bis 31. Dezember eines jeden Jahres zulässig ist, 

b)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 13 gilt; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass die Jagd vom 1. März bis zum 30. Juni eines jeden 
Jahres ausschließlich vom Ansitz erfolgt, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung anzu
zeigen. Die Naturschutzbehörde kann in begründeten 
Einzelfällen das Aufstellen verbieten, wenn es dem 
Schutzzweck entgegensteht. Die Entscheidung hierzu 
soll unverzüglich erfolgen, 

c)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb gesetzlich ge
schützter Biotope. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Ansaatwildwiesen und 
Wildäckern unzulässig; 

6.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Wildfrüch
ten nach dem 31. Mai eines jeden Jahres; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffent
lichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sin
ne der §§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des 
Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen 
jeweils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
hörde; 

8.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und Sanierung schädlicher Bodenverände
rungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz im Einverneh
men mit der unteren Naturschutzbehörde; 
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10. Schutz-, Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungs
maßnahmen, die von der unteren Naturschutzbehörde an
geordnet worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und 

Wiederherstellungsmaßnahmen 

Folgende Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaß
nahmen werden als Zielvorgaben benannt: 

1.	 die Fichtenanpflanzungen in Kesseln, Rinnen und Unter
hanglagen, vorrangig an den Böschungen naturnaher Moo
re sowie in der Quellzone nördlich der Hörnchenwiesen 
sollen im Zuge des Waldumbaus durch standorttypische 
Gehölze ersetzt werden. Im Rahmen von Pflegemaßnah
men soll an Moorrändern die Fichte ersatzlos entnommen 
werden; 

2.	 die Ausbreitung florenfremder Arten, wie der Robinie, soll 
verhindert werden; 

3.	 die vereinzelt im Bestand befindlichen Wacholder und ehe
malige Solitäreichen und Solitärkiefern sollen mittelfristig 
behutsam freigestellt werden; 

4.	 durch Auflichtungsmaßnahmen sollen wertvolle Trocken
standorte auf den Sandkuppen nordwestlich des Klautzke
sees wiederhergestellt und erhalten werden; 

5.	 Entwässerungsgräben im Gebiet sollen soweit möglich ge
schlossen werden; 

6.	 jagdliche Einrichtungen in Moorbiotopen sollen zurückge
baut werden; 

7.	 die Ackerflächen auf den Flurstücken 94, 92, 91 und 79 an
teilig der Flur 1, Gemarkung Kieselwitz, sowie auf den 
Flurstücken 101, 114 und 115 der Flur 2, Gemarkung Kob
beln, sollen stillgelegt oder in extensives Grünland umge
wandelt werden; 

8.	 die Pfeifengraswiese auf dem Flurstück 58/1 der Flur 5, 
Gemarkung Treppeln, soll über eine einschürige, späte 
Mahd nicht vor dem 16. August eines jeden Jahres erhalten 
werden; 

9.	 feuchtes Grünland, insbesondere das Grünland der Hörn
chenwiesen, soll durch Mahd von Verbuschung freigehal
ten werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzausweisungen im Bereich des in § 2 
genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
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Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi- ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 10 § 11 
Geltendmachen von Rechtsmängeln In-Kraft-Treten 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur- § 5 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in 
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der Ver
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach kündung in Kraft. 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. Potsdam, den 26. Mai 2004 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä- Der Minister für Landwirtschaft, 
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht- Umweltschutz und Raumordnung 
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah- Wolfgang Birthler 
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Anlage 2 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Klautzkesee und Waldmoore mit Kobbelke“ vom 26. Mai 2004 

Landkreis: Oder-Spree 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 
Neuzelle Treppeln 5 53 anteilig, 54 bis 57, 58/1 anteilig, 58/2, 58/3, 59 anteilig, 62/2, 63 antei

lig, 64/1 anteilig, 64/2, 65, 77/5; 
Neuzelle Treppeln 6 15 anteilig, 16 anteilig, 17, 18, 19 anteilig, 24, 25 anteilig, 26, 27, 29, 30, 

31 bis 34, 35 anteilig, 36 anteilig, 37 anteilig; 
Neuzelle Möbiskruge 1 94 anteilig, 100 bis 102; 
Neuzelle Kobbeln 2 101, 114, 115, 116/5 anteilig; 
Kieselwitz Kieselwitz 1 79 anteilig, 91 bis 94; 
Kieselwitz Kieselwitz 3 75 anteilig, 76 anteilig. 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Calpenzmoor“ 

Vom 28. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete Fläche im 
Landkreis Spree-Neiße wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. 
Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Calpenzmoor“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 136 Hektar. 
Es umfasst folgende Flurstücke: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Drewitz Drewitz 1 19 anteilig, 20 bis 50, 51/1, 
51/2, 51/3, 52 bis 54, 55 
anteilig, 56 anteilig, 57 an
teilig, 73 bis 82, 83 antei
lig, 84 bis 205, 207 bis 218, 
249, 250 anteilig, 251, 252, 
254 bis 256, 257 anteilig; 

Tauer Tauer 10 18/1 anteilig, 21 anteilig. 

Zur Orientierung ist dieser Verordnung eine Kartenskizze über 
die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Übersichts-
karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Calpenz
moor‘“ im Maßstab 1 : 50 000, der „Topografischen Karte zur 
Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Calpenzmoor‘“ im 
Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur Verordnung über 
das Naturschutzgebiet ‚Calpenzmoor‘“ (Blatt 1 bis 2) mit un
unterbrochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der 
innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in 
den Flurkarten. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des Mi
nisteriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung (Siegelnummer 51) versehen und von der Siegelverwah
rerin am 27. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Spree-Neiße, untere Naturschutzbehörde, von 
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung als Le
bensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, insbeson
dere der Kesselmoore mit Hochmoorcharakter, der Torfsti
che mit ihrem dystrophen Charakter und Moorinselberei
chen, einem Restsee mit Verlandungs- und Schwimmblatt
bereichen, der Großseggenriede, Feucht- und Nasswiesen, 
des Erlenbruchwaldes und der nährstoffarmen Kiefernwäl
der; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 
des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Ar
ten, beispielsweise Schwertlilie (Iris pseudacorus), 
Schlangenwurz (Calla palustris), Mittlerer Sonnentau (Dro
sera intermedia), Kamm-Wurmfarn (Dryopteris cristata), 
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Sumpfporst (Ledum palustre) und Torfmoosen (Sphagnum 
spec.); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes be
sonders geschützter Arten, beispielsweise Drosselrohrsän
ger (Acrocephalus arundinaceus), Raubwürger (Lanius ex
cubitor), Bekassine (Gallinago gallinago), Kranich (Grus 
grus), Tüpfelralle (Porzana porzana), Moorfrosch (Rana ar
valis), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Ringelnatter 
(Natrix natrix), Kleine Binsenjungfer (Lestes virens), Ro
senkäfer (Cetonia aurata), Moosbeerenbläuling (Vacciniina 
optilete) und Großer Heufalter (Coenonympha tullia); 

4.	 die Erhaltung des naturnahen Wasserhaushaltes und der 
Wasserspeicherfähigkeit der Moorkörper; 

5.	 der Erhalt und die Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil des überregionalen Biotopverbundes zwischen 
Oder-/Neißetal und Spreewald.  

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von feuchten Hochstaudenfluren der planaren und monta
nen bis alpinen Stufe, Übergangs- und Schwingrasenmoo
ren, dystrophen Seen und Teichen sowie Torfmoor-Schlen-
ken (Rhynchosporion) als Lebensraumtypen nach Anhang I 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der na
türlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG 
Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Waldkiefern-Moorwald als prioritärem Lebensraumtyp 
nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das 
Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören kön
nen. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, 
zu versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

7.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

8.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

9.	 mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. zu baden oder zu tauchen; 

12. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Geräte zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle) zum Zwecke der 
Düngung sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu 
lagern, auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

17. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

20. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

21. Pflanzenschutzmittel jeglicher Art einzusetzen; 
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22. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neuanzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge
mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren je 
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, die 
dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Groß
vieheinheiten (GVE) entspricht, ohne chemisch-syn-
thetische Stickstoffdüngemittel und Sekundärrohstoff
dünger wie Schmutzwasser, Klärschlamm und Bioab
fälle einzusetzen, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 21 und 22 gilt, wobei die umbruchlose 
Nachsaat des Grünlandes bei Narbenschäden mit Zu
stimmung der unteren Naturschutzbehörde zulässig 
ist; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Anforderungen entsprechende 
forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher recht
mäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 
nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation einge
bracht werden, wobei nur heimische Baumarten unter 
Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden sind. 
Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Hauptbaumart 
eingesetzt werden; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 
der Besatz mit Karpfen unzulässig ist; 

4.	 die Ausübung der Angelfischerei mit der Maßgabe, dass 
die Beangelung von Booten und von den in der topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 gekennzeichneten Be
reichen am Ufer erfolgt; 

5.	 für den Bereich Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Anlage von Kirrungen und Ansitzeinrichtungen 
außerhalb gesetzlich geschützter Biotope. 

Die Anlage von Wildäckern bleibt unzulässig; 

6.	 das Befahren der Gewässer mit Ruderbooten mit der Maß
gabe, dass das Eindringen in die Schilf-, Röhricht- und 
Schwingmoorbereiche verboten ist sowie als Einlass- und 
Liegestellen 

a)	 für zwei Ruderboote das Flurstück 205, Flur 1, Gemar
kung Drewitz (alter Torfstich), 

b)	 für vier Ruderboote die Flurstücke 38 bis 40, Flur 1, 
Gemarkung Drewitz (neuer Torfstich), zulässig sind; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung 
sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Ein
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutzge
bietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienst
kräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutz
helfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte 
Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen ande
rer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit diese in 
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Sie gelten 
unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für Eigentü
mer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung des Be
standes und der zulässigen Nutzung des Eigentums sowie für 
das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 zuläs
sigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 Abs. 2 
des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt. 
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§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es werden folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen als 
Zielvorgaben benannt: 

1.	 die Feuchtwiesen sollen durch geeignete Maßnahmen wie 
die Wiederaufnahme der Mahd von Verbuschung freigehal
ten werden; 

2.	 die fischereiliche Nutzung soll auf Basis der gebietstypi
schen Artenzusammensetzung und der Abschöpfung des 
natürlichen Zuwachses erfolgen; 

3.	 der Rückbau nicht mehr erforderlicher Entwässerungsanla
gen, insbesondere der Sammelgräben zum Pumpwerk so
wie die Förderung der natürlichen Verlandungsprozesse 
der Entwässerungsgräben durch das Unterlassen der Gra
benberäumung, wird angestrebt; 

4.	 die Renaturierung des Hasellauchs durch Entfernung der 
Hausmüllaufschüttungen wird angestrebt. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des § 5 
zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 

sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b dieser Verordnung tritt am 
1. Juli 2004 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Ta
ge nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 28. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Lubowsee“ 

Vom 28. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oberhavel 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Lubowsee“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 68 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Wensickendorf Wensickendorf 3, 4; 

Zühlsdorf Zühlsdorf 3, 9. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze 
über die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine 
Flurstücksliste als Anlage 2 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Lu
bowsee‘“ im Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur Ver
ordnung über das Naturschutzgebiet ‚Lubowsee‘“ (Blatt 1 bis 4) 
mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt 
der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung 
in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung (Siegelnummer 51) versehen und von der Siegelver
wahrerin am 26. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie beim Landkreis Oberhavel, untere Naturschutz
behörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos 
eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das ein vielfältig 
ausgestattetes, naturnahes und störungsarmes Feuchtgebiet im 

Einzugsbereich des Lubowsees und der Briese im Naturraum 
des Westbarnim umfasst, ist: 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere von Moor
pflanzengesellschaften, Großseggenrieden, Erlenbruchwäl
dern, Feuchtwiesen, Röhrichten und artenreicher Uferve
getation sowie die Erhaltung und Entwicklung extensiv ge
nutzter Grünlandbereiche; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten, 
beispielweise Sumpf-Calla (Calla palustris), Fieberklee 
(Menyanthes trifoliata), Rundblättriger Sonnentau (Dro
sera rotundifolia) und Sumpf-Platterbse (Lathyrus palus
tris); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
als bedeutendes Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet für 
Sumpf- und Wasservögel sowie als Reproduktionsgebiet 
für Amphibien und als Lebensraum  für Libellen (Odona
ta), darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesna
turschutzgesetzes besonders und streng geschützter Arten 
wie Eisvogel (Alcedo atthis), Bekassine (Gallinago gallina
go), Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), 
Moorfrosch (Rana arvalis) und Ringelnatter (Natrix na
trix); 

4.	 die Erhaltung des Gebietes als wesentlicher Teil einer post
glazialen Schmelzwasserrinne und Endglied einer durch 
Fließgewässer verbundenen Seenkette, die über die Briese 
zur Havel entwässert sowie des regionalen Biotopverbun
des zwischen Feuchtlebensräumen entlang dieser Seen
und Fließgewässerkette. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 
und tonig-schluffigen Böden (Molinion ceruleae) und 
feuchten Hochstaudenfluren als Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Auenwäldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) und 
Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) als prioritärem Le
bensraumtyp nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

3.	 von Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber) als 
Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie, einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernäh
rung, Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebens
räume. 
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§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. verbrennungsmotorbetriebene Wasserfahrzeuge 	aller Art 
zu benutzen; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle) zum Zwecke der 
Düngung sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu 
lagern, auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

17. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

18. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Anforderungen und Grundsät
zen entsprechende landwirtschaftliche Bodennutzung in 
der bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf den bis
her rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, 
dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge
mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren je 
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, die 
dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 1,4 Groß
vieheinheiten (GVE) pro Hektar entspricht, ohne che-
misch-synthetische Stickstoffdüngemittel und Sekun
därrohstoffdünger wie Schmutzwasser, Klärschlamm 
und Bioabfälle einzusetzen, 

b)	 die Nutzung der Grünlandflächen vor dem 16. Juni ei
nes jeden Jahres unzulässig ist, 

c)	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 22 und 23 gilt; 

2.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen entsprechende forst
wirtschaftliche Bodennutzung in der bisherigen Art und im 
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bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür ge
nutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation einge
bracht werden dürfen, wobei nur heimische Baumarten 
unter Ausschluss eingebürgerter Arten zu verwenden 
sind. Gesellschaftstypische Nebenbaumarten dürfen 
dabei nicht als Hauptbaumart eingesetzt werden, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 22 gilt; 

3.	 die den in § 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen in Verbindung mit dem 
Fischereigesetz für das Land Brandenburg entsprechende 
fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig 
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen sind, dass 
ein Einschwimmen und eine Gefährdung des Fischot
ters und des Bibers weitgehend ausgeschlossen sind, 

b)	 der Fischbesatz nur mit einheimischen Fischarten erfolgt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 das Angeln ausschließlich von den vorhandenen Stegen 
oder von Booten aus erfolgt, wobei § 4 Abs. 2 Nr. 12 gilt, 

b)	 in den Monaten von April bis Juli eines Jahres zum 
Röhricht wasserseitig ein Abstand von mindestens 
15 Metern eingehalten wird, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 18 gilt; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd in der Zeit vom 15. März bis zum 30. Juni 
eines jeden Jahres ausschließlich vom Ansitz aus 
erfolgt, 

bb) die Jagd auf Federwild verboten ist, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Aufstellung anzu
zeigen. Die Naturschutzbehörde kann in begründeten 
Einzelfällen das Aufstellen verbieten. Die Entschei
dung hierzu soll unverzüglich erfolgen. 

Unzulässig bleibt die Anlage von Kirrungen in nach 
§ 32 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes gesetz
lich geschützten Biotopen; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffent
lichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sin
ne der §§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des 
Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen 
jeweils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
hörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden 
sind; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und 

Wiederherstellungsmaßnahmen 

Folgende Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaß
nahmen werden als Zielvorgaben benannt: 
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1.	 die Wiederherstellung niedermoortypischer Abflussver
hältnisse im Rahmen einer Wassermengenbewirtschaftung 
mit dem Ziel der nutzungsverträglichen Wasserrückhaltung 
in der Landschaft wird angestrebt; 

2.	 anfallendes Mähgut soll von der Fläche beräumt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 oder den Maßgaben 
des § 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen  Naturschutzgesetzes mit einer Geld
buße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in 
Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der Ver
kündung in Kraft. 

Potsdam, den 28. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Katzenberge“ 

Vom 28. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Dahme-
Spreewald wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Katzenberge“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 144 Hektar. 
Es umfasst folgende Flächen in der Gemeinde Heidesee: 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Gräbendorf 9 31/2 (anteilig), 32 (anteilig); 

Gräbendorf 10 2/3 (anteilig), 5, 6. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung als Anlage 1 zur 
Orientierung über die Lage des Naturschutzgebietes beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
‚Katzenberge‘“ (Blatt 1 bis 3), Maßstab 1 : 10 000 und in der 
„Flurkarte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Kat
zenberge‘“ (Blatt 1 bis 2) mit ununterbrochener roter Linie ein
gezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maß
geblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind 
mit dem Dienstsiegel des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und  Raumordnung (Siegelnummer 53) verse
hen und am 18. Mai 2004 vom Siegelverwahrer unterschrieben 
worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Dahme-Spreewald, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos einge
sehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das einen Eichen
mischwaldkomplex auf Moränenstandorten umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
raum wild lebender Pflanzengesellschaften, insbesondere 
der Eichenmischwälder mit solitären Altbäumen sowie der 
kleinflächig ausgebildeten Flechtenkiefernwälder und 
Sandtrockenrasen; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten, 
beispielweise Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), 
Weißmoos (Leucobryum spp.) und Rentierflechten (Clado
nia spp.) sowie weiterer repräsentativer und seltener Arten 
der Laub- und Kiefernmischwaldstandorte und der Tro
ckenrasen; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles 
Wiederausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, 
darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesna
turschutzgesetzes besonders und streng geschützter Ar
ten, beispielsweise Schwarzspecht (Dryocopus matius), 
Mittelspecht (Dendrocopus medius), Grünspecht (Picus 
viridis), Zwergschnäpper (Ficedula parva) sowie vom 
Aussterben bedrohter, störungsempfindlicher Greifvogel
arten; 

4.	 die Erhaltung der repräsentativen Alteichenbestände ein
schließlich des bestehenden Totholzes als Lebensstätte ge
fährdeter Insektenarten und höhlenbrütender Vogelarten; 

5.	 die Bewahrung der hainartigen Auflichtungen auf dem Pla
teau der Katzenberge sowie einzelner solitärer Altbaumbe
stände als Zeugnisse historischer Nutzungsformen wie 
zum Beispiel Mittelwaldbetrieb und Waldweide; 

6.	 die Entwicklung der Nadelholzreinbestände zu naturnahen 
Laub- und Kiefern-Mischwäldern; 

7.	 die Erhaltung der Traubeneichenwaldbestände innerhalb 
des regionalen Verbreitungsschwerpunkts von naturna
hen Eichenmischwäldern auf Moränenstandorten im 
regionalen Verbund mit der Dubrow und den Radeber
gen. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von alten bodensauren Eichenwäldern auf Sandebenen mit 
Quercus robur (Stiel-Eiche) als Lebensraumtyp nach An
hang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 
S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 
27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie; 

2.	 der Habitate und Population von Eichenbock (Cerambyx 
cerdo) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) als Tierarten 
nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ein
schließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung 
und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 
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§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das 
Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra
ßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem Stra
ßenrecht oder der gemäß § 51 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes markierten Reitwege zu reiten; § 15 Abs. 6 
des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Kraftfahr
zeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser und Klärschlamm) zum Zwecke der Düngung 
sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, 
auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

15. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

16. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

17. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

18. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

19. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutz
gesetzes genannten Anforderungen und Grundsätzen ent
sprechende forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den bis
her rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, 
dass 

a)	 ausschließlich standortheimische Baumarten einge
bracht werden, 

b)	 keine Kahlhiebe angelegt werden und innerhalb der na
turnahen Waldbestockung nur eine einzelstamm- und 
horstweise Nutzung vorgenommen wird, 

c)	 ein repräsentativer Anteil von Alteichen, insbesondere 
die wirtschaftlich nicht relevanten Altbaumbestände 
einschließlich des vorhandenen Totholzes sowie Bäu
me mit Horsten und Höhlen erhalten werden, 

d)	 Totholz, welches keine Gefährdung der Verkehrssicher
heit darstellt, im Bestand verbleibt, 

e)	 § 4 Abs. 2 Nr. 14 gilt; 

2.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Anlage jagdlicher Einrichtungen für die Ansitzjagd 
außerhalb von geschützten Biotopen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Kirrungen auf Trocken
rasen sowie die Neuanlage von Ansaatwildwiesen und Wild
äckern unzulässig; 

3.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie die ord
nungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehen
der Anlagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Na
turschutzbehörde; 
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4.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

5.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastenverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden 
sind; 

7.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

8.	 Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgaben benannt: 

1.	 solitäre Alteichenbestände und Einzelbäume sollen durch 
geeignete waldbauliche Maßnahmen wie stufenweise Um
lichtung und Freistellung erhalten werden; 

2.	 der Naturverjüngung soll gegenüber Pflanzungen der Vor
rang eingeräumt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
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zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 28. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Havelländisches Luch“ 

Vom 28. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen im Landkreis Havelland 
werden als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzge
biet trägt die Bezeichnung „Havelländisches Luch“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 5 526 Hek
tar. Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: 

Kotzen 
Kotzen 
Märkisch Luch 
Märkisch Luch 
Märkisch Luch 
Märkisch Luch 
Nennhausen 
Nennhausen 
Nennhausen 
Nennhausen 
Nennhausen 

Gemarkung: Flur: 

Kotzen 2; 
Kriele 4, 5; 
Barnewitz 2, 3, 8; 
Buschow 1, 7; 
Garlitz 1, 2, 3, 8, 9; 
Möthlow 3, 4, 6; 
Buckow 1, 2, 3; 
Damme 2, 3, 4; 
Liepe 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Mützlitz 1, 2, 3, 6; 
Nennhausen 1, 2, 9. 

Zur Orientierung sind dieser Verordnung eine Kartenskizze über 
die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 und eine Flur
stücksliste als Anlage 2 beigefügt. Die in § 4 Abs. 2 Nr. 12 und 13 
benannten Flächen sind in einer Karte im Maßstab 1 : 25 000, die 
dieser Verordnung als Anlage 3 beigefügt ist, dargestellt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Übersichtskar-
te zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Havelländisches 
Luch‘“, Maßstab 1 : 25 000, in der „Topografischen Karte zur 
Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Havelländisches Luch‘“ 
(Blatt 1 bis 5), Maßstab 1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur Ver
ordnung über das Naturschutzgebiet ‚Havelländisches Luch‘“ 
(Blatt 1 bis 35) mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; 
als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem Dienst
siegel des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung (Siegelnummer 51) versehen und von der Siegel
verwahrerin am 25. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Innerhalb des Naturschutzgebietes ist eine Zone 1 mit
2 475 Hektar, davon Zone 1a mit 1 919 Hektar und Zone 1b mit 
556 Hektar, eine Zone 2 mit 1 115 Hektar und eine Zone 3 mit 
1 935 Hektar mit unterschiedlicher Beschränkung der Nutzung 
festgesetzt. Die Grenzen der Zonen sind in der Übersichtskarte 
und den Flurkarten eingezeichnet. Maßgeblich ist die Ein
zeichnung in den Flurkarten. 

(4) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie beim Landkreis Havelland, untere Naturschutz
behörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos 
eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck für das großräumige, für Brandenburg reprä
sentative, naturnahe Luchgebiet mit dem landschaftsprägenden 
Wechsel von Niedermoorwiesen und ackerbaulich genutzten 
Sander- und Moränenkuppen ist die Erhaltung und Entwick
lung 

1.	 als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, ins
besondere von Feucht- und Frischwiesen (Molinietalia; Ar
rhenatheretalia), Röhrichten und Seggenrieden (Phragmite
talia; Caricetalia nigrae), Trockenrasen (Corynephoretalia; 
Festuco-Sedetalia), Wäldern und Feldgehölzen und der Le
bensgemeinschaften extensiv genutzter Äcker und Bra
chen; 

2.	 als Lebensraum wild lebender Pflanzenarten, darunter 
zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnatur
schutzgesetzes besonders geschützter Arten, beispielsweise 
Sumpf-Knabenkraut (Orchis palustris), Breitblättriges und 
Steifblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis/incarna-
ta), Rauhe Nelke (Dianthus armeria), Pracht-Nelke (Dian
thus superbus), Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusiano
rum), Heide-Nelke (Dianthus deltoides),  Echtes Tausend
güldenkraut (Centaurium erythraea), Wasserfeder (Hotto
nia palustris), Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua), 
Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis); 

3.	 als Lebens- beziehungsweise Rückzugsraum und Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 oder Nr. 11 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter oder be
sonders streng geschützter Säugetier-, Vogel-, Amphibien-, 
Reptilien-, und Wirbellosenarten, wie beispielsweise Fisch
otter (Lutra lutra), Graues Langohr (Plecotus austriacus), 
Großer Brachvogel (Numenius arquata), Rotbauchunke 
(Bombina bombina), Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedi
poda caerulescens), Pappelglucke (Gastropacha populifo
lia), Große Flussmuschel (Unio tumidus); 

4.	 des Gebietes als Bestandteil eines überregionalen Biotop
verbundes in Verbindung mit den Gebieten Unteres Rhin
luch, Belziger Landschaftswiesen sowie der unteren Havel; 
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5.	 sowie die Sicherung des Gebietes aus wissenschaftlichen 
Gründen zur Forschung an naturschutzfachlichen Frage
stellungen in einer agrarisch genutzten Landschaft. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung

1.	 des Gebietes als Europäisches Vogelschutzgebiet „Havel
ländisches Luch“ nach der Richtlinie 79/409/EWG des Ra
tes vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG 
Nr. L 233 S. 9) – Vogelschutz-Richtlinie – in seiner Funk
tion: 

a)	 als Lebensraum von Arten nach Anhang I der Vogel-
schutz-Richtlinie, beispielsweise Großtrappe (Otis tar
da), Wachtelkönig (Crex crex), Tüpfelralle (Porzana 
porzana), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Wiesenwei
he (Circus pygargus), Große Rohrdommel (Botaurus 
stellaris), Weißstorch (Ciconia ciconia), Kranich (Grus 
grus), Kampfläufer (Philomachus pugnax), Eisvogel 
(Alcedo atthis), einschließlich ihrer Brut- und Nah
rungsbiotope, 

b)	 als Durchgangs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für 
Zugvogelarten, beispielsweise Saat-/Blessgans (Anser 
fabalis/albifrons), Kiebitz (Vanellus vanellus), Kranich 
(Grus grus), Zwergschwan (Cygnus bewickii), Goldre
genpfeifer (Pluvialis apricaria); 

2.	 von trockenen, kalkreichen Sandrasen als Lebensraumtyp 
nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach den §§ 5 bis 9 zulässigen Handlun
gen sind in dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen 
verboten, die das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne 
seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, verändern oder 
nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtun
gen sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu ver
ändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden oder zu tauchen; hiervon ausgenommen sind die 
im Kartenausschnitt der Anlage 3 und in den Flurkarten ge
kennzeichneten Flächen des „ersten Lieper Torfstiches“ mit 
den Flurstücken Gemeinde Möthlow, Flur 3, Flurstücke 2 
und 3; 

13. Eisflächen zu betreten oder zu befahren; hiervon ausge
nommen sind die im Kartenausschnitt der Anlage 3 und in 
den Flurkarten gekennzeichneten Flächen der Gemeinde 
Garlitz, Flur 2, Flurstücke 1 bis 3, 5 bis 11, 16/5 bis 16/7; 

14. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Luftmatratzen zu 
benutzen; 

15. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

16. Hunde frei laufen zu lassen; 

17. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

20. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

21. Luftfahrzeuge innerhalb des Gebietes zu starten oder mit 
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ihnen zu landen; eine Überfliegung oder Überfahrung ist 
nur in einer Höhe von mindestens 600 Metern zulässig; 

22. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen; 

23. in den Zonen 1 und 2 Pflanzenschutzmittel anzuwenden; 

24. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser und Klärschlamm) zum Zwecke der Düngung 
sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, 
auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

25. sonstige Abfälle im Sinne des Kreiswirtschafts- und Ab
fallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder zu 
entsorgen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben neben den 
Freistellungen der §§ 6 bis 9: 

1.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung 
der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und We
ge hinsichtlich der Fahrbahn und des Banketts in der Zeit 
vom 1. Juli bis zum 30. September eines jeden Jahres, so
fern eine Beschädigung des Gehölzbestandes ausgeschlos
sen ist; alle sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen an Stra
ßen und Maßnahmen außerhalb des genannten Zeitraums 
erfolgen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde; 

2.	 die Unterhaltung der Gewässer gemäß §§ 28 des Wasser
haushaltsgesetzes und 78 des Brandenburgischen Wasserge
setzes sowie die Wasserregulierung mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grundräumungen und Krautungen nur manuell oder 
mittels Räumkorb vorgenommen werden, 

b)	 Grundräumungen nur abschnittsweise vorgenommen 
werden, 

c)	 in den Zonen 1 und 2 Grundräumungen und Krautun
gen von Gräben nur zwischen dem 31. Juli und dem 
28. Februar eines jeden Jahres gestattet sind; 

3.	 die ordnungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig 
bestehender Anlagen jeweils im Einvernehmen mit der un
teren Naturschutzbehörde; 

4.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

5.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Wildfrüch
ten nach dem 31. Juli eines jeden Jahres; 

6.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastenverdächtigen 
Flächen sowie Verdachtsflächen und Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

7.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

8.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

9.	 Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen; 

10. Vergrämungsmaßnahmen zum Schutz landwirtschaftlicher 
Kulturen vor erheblichen Beeinträchtigungen durch Vögel 
nach vorheriger schriftlicher Anzeige bei der Fachbehörde 
für Naturschutz. Die Fachbehörde für Naturschutz kann die 
Maßnahmen innerhalb einer Frist von einer Woche untersa
gen, wenn der Schutzzweck durch die Maßnahme beein
trächtigt wird. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Landwirtschaft 

Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleibt die den in § 1b 
Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten 
Anforderungen und Grundsätzen entsprechende landwirt
schaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür ge
nutzten Flächen unter Beachtung der in den Nummern 1 bis 6 
genannten Maßgaben. 

1.	 In allen Zonen des Naturschutzgebietes „Havelländisches 
Luch“ gilt, dass: 

a)	 das Walzen und Schleppen von Grünland im Zeitraum 
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zwischen dem 16. April und dem 30. September eines 
jeden Jahres unzulässig ist. Das Schleppen und Walzen 
zwischen dem 1. April und dem 15. April eines jeden 
Jahres bedarf der schriftlichen Anzeige bei der Fachbe
hörde für Naturschutz und Landschaftspflege. Die 
Fachbehörde für Naturschutz kann das Schleppen und 
Walzen innerhalb einer Frist von einer Woche untersa
gen, wenn der Schutzzweck dadurch beeinträchtigt 
wird, 

b)	 die Lagerung, Auf- oder Ausbringung oder Einleitung 
von Klärschlamm unzulässig ist, 

c)	 Grünland von innen nach außen gemäht wird oder bei 
Flächen mit einer Größe über einem Hektar in Blöcken 
von maximal 80 Metern gemäht wird, wobei zwischen 
den Blöcken ein ungenutzter Streifen in Breite des 
Mähwerkes bis zur nächsten Nutzung verbleibt; 

2.	 für Grünland der Zone 1 gilt über die Regelungen der 
Nummer 1 hinaus, dass 

a)	 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzulässig ist, 

b)	 in Zone 1a eine Nutzung als Wiese oder Weide erfolgt 
und eine Düngung unzulässig bleibt, 

c)	 in Zone 1b eine Nutzung als Wiese oder Weide erfolgt 
und die jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über 
Dünger inklusive der Exkremente von Weidetieren je 
Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem 
Äquivalent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
entspricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoffdünge
mittel, Gülle und Sekundärrohstoffdünger einzusetzen, 

d)	 der Umbruch und die Neuansaat von Wiesen, Weiden 
oder sonstigem Grünland unzulässig ist. Bei Narben
schäden ist eine umbruchlose Nachsaat zulässig, 

e)	 die erste Nutzung der Flächen in Zone 1b nicht vor 
dem 16. Juni eines jeden Jahres stattfindet, 

f)	 die Errichtung von ortsunveränderlichen Anlagen zur 
Weidehaltung, wie stationäre Weidezäune, Melkstände, 
Fangeinrichtungen und Unterstände der schriftlichen 
Anzeige bei der Fachbehörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege bedarf. Die Fachbehörde für Natur
schutz kann die Errichtung innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen untersagen, wenn der Schutzzweck da
durch beeinträchtigt wird, 

g)	 der Beginn landwirtschaftlicher Arbeiten in der Nacht
zeit, das heißt eine Stunde nach Sonnenuntergang bis 
eine Stunde vor Sonnenaufgang, unzulässig ist; 

3.	 für Grünland der Zone 2 gilt über die Regelungen der 
Nummer 1 hinaus, dass 

a)	 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzulässig ist, 

b)	 eine Nutzung als Wiese oder Weide erfolgt und die 

jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünger 
inklusive der Exkremente von Weidetieren je Hektar 
Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem Äqui
valent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
entspricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoffdün
gemittel einzusetzen, 

c)	 der Umbruch und die Neuansaat von Wiesen, Weiden 
oder sonstigem Grünland unzulässig ist. Bei Narben
schäden ist eine umbruchlose Nachsaat zulässig, 

d)	 die Errichtung von ortsunveränderlichen Anlagen zur 
Weidehaltung, wie stationäre Weidezäune, Melkstände, 
Fangeinrichtungen und Unterstände der schriftlichen 
Anzeige bei der Fachbehörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege bedarf. Die Fachbehörde für Natur
schutz kann die Errichtung innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen untersagen, wenn der Schutzzweck da
durch beeinträchtigt wird, 

e)	 der Beginn landwirtschaftlicher Arbeiten in der Nacht
zeit, das heißt eine Stunde nach Sonnenuntergang bis 
eine Stunde vor Sonneaufgang, unzulässig ist; 

4.	 für Grünland der Zone 3 gilt über die Regelungen der 
Nummer 1 hinaus, dass 

a)	 Einzäunungen nur als ortsübliche, stationäre Weide
zäune bis zu einer Höhe von maximal 1,20 Meter zu
lässig sind, 

b)	 der Umbruch und die Neuansaat von Wiesen, Weiden 
oder sonstigem Grünland ausschließlich zur Grünlan
derneuerung und nach vorheriger schriftlicher Anzeige 
bei der Fachbehörde für Naturschutz und Landschafts
pflege erfolgen darf. Die Fachbehörde für Naturschutz 
kann den Umbruch und die Neuansaat innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen untersagen, wenn der Schutz
zweck dadurch beeinträchtigt wird; 

5.	 für Acker der Zone 1 und 2 gilt über die Regelungen der 
Nummer 1 hinaus, dass der Beginn landwirtschaftlicher 
Arbeiten in der Nachtzeit, das heißt eine Stunde nach Son
nenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang, unzuläs
sig ist. Zulässig bleibt die Nachtarbeit für Erntearbeiten. 

§ 7 
Forstwirtschaft 

Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleibt die den in § 1b 
Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten 
Anforderungen entsprechende forstwirtschaftliche Bodennut
zung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf den 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen. 

§ 8 
Fischereiwirtschaft, Angelfischerei 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleibt die den in 
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§ 1b Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ge
nannten Anforderungen in Verbindung mit dem Fischereigesetz 
für das Land Brandenburg entsprechende fischereiwirtschaftli
che Flächennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass Fanggeräte und Fangmittel so ein
zusetzen oder auszustatten sind, dass ein Einschwimmen und 
eine Gefährdung des Fischotters und des Bibers weitgehend 
ausgeschlossen sind. 

(2) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die rechtmäßi
ge Ausübung der Angelfischerei am Großen Havelländischen 
Hauptkanal in der bisherigen Art und dem bisherigen Umfang. 

§ 9 
Jagd 

Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die Jagd an den Balzplätzen der Großtrappe in der Zeit 
vom 15. März bis 31. Mai eines jeden Jahres nur auf 
Prädatoren und bei Schäden an Ackerkulturen auf 
Schwarzwild zulässig ist; die Balzplätze werden den 
Jagdausübungsberechtigten mitgeteilt, 

bb) die Jagd auf Federwild unzulässig ist; ausgenommen 
hiervon ist die Jagd auf Stockenten an Gräben und pro 
Jagdrevier eine jährliche Jagd auf Fasanen; der Zeit
punkt der Fasanenjagd ist der Fachbehörde für Natur
schutz vor Durchführung schriftlich mitzuteilen, 

cc) Bewegungsjagden ausschließlich nach vorheriger 
schriftlicher Anzeige bei der Fachbehörde für Natur
schutz erfolgen. Die Fachbehörde für Naturschutz kann 
die Bewegungsjagd innerhalb einer Frist von vier Wo
chen untersagen, wenn der Schutzzweck durch sie be
einträchtigt wird, 

b)	 die Anlage von ortsunveränderlichen und das Aufstellen 
von transportablen jagdlichen Einrichtungen zur Ansitz
jagd nach vorheriger schriftlicher Anzeige bei der Fachbe
hörde für Naturschutz. Die Fachbehörde für Naturschutz 
kann die Anlage ortsunveränderlicher Einrichtungen inner
halb einer Frist von sechs Wochen und die Aufstellung von 
transportablen Einrichtungen innerhalb einer Frist von ei
ner Woche untersagen, wenn der Schutzzweck durch sie 
beeinträchtigt wird. 

§ 10 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgaben benannt: 

1.	 die Art der Nutzung und die Nutzungstermine sollen auf 
die Lebensbedingungen der Großtrappe sowie der weiteren 
im Gebiet lebenden gefährdeten und seltenen Tier- und 

Pflanzenarten abgestimmt sein. Auf Teilflächen sollen Alt
grasbestände und Trappenstreifen angelegt werden; 

2.	 es wird die Wiedervernässung der im Gebiet liegenden 
Niedermoorbereiche angestrebt, um deren fortschreitende 
Mineralisierung zu stoppen. Die mosaikartige Nutzungs
struktur soll erhalten und weiterentwickelt werden; 

3.	 auf den in der Übersichtskarte und in den Flurkarten als 
Zone 1b gekennzeichneten Flächen soll durch Anstau ein 
oberflächennaher Grundwasserstand mit Blänkenbildung 
eingestellt werden. 

§ 11 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben der 
§§ 5 bis 9 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet werden. 

§ 13 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 14 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
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schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 15 
Übergangsregelungen 

1.	 In der Gemarkung Liepe auf den Flurstücken 5 und 19 (Zo
ne 1) der Flur 2, den Flurstücken 55 (Zone 1), 74 (Zone 2) 
der Flur 3 und dem Flurstück 26/2 (Zone 1) der Flur 4 rich
tet sich die zulässige landwirtschaftliche Nutzung bis zum 
30. Juni 2008 nach den gemäß § 6 für die Zone 3 geltenden
Maßgaben; 

2.	 in der Gemarkung Buckow Flur 1 auf dem Flurstück 76 
(der Teil südlich des flurstücksquerenden Grabens) der Zo
ne 1b richtet sich die zulässige landwirtschaftliche Nut
zung bis zum 31. Dezember 2005 nach den gemäß § 6 für 
die Zone 3 geltenden Maßgaben. 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft. 

Potsdam, den 28. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 



433 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 15 vom 24. Juni 2004 



434 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 15 vom 24. Juni 2004 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Untere Havel Nord“ 

Vom 28. Mai 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 und 
§ 78 Abs. 1 Satz 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), ver
ordnet der Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Havelland 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Untere Havel Nord“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 4 706 Hek
tar. Es umfasst die postglazial geprägte Niederung der Havel 
nördlich von Rathenow bis zur Alten Dosse mit Flächen in fol
genden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Rathenow Rathenow 8 bis 11, 13, 14, 17, 22; 
Rathenow Göttlin 1, 5 bis 8; 
Rathenow Grütz 1, 6, 7; 
Havelaue Gülpe 1, 3, 4; 
Seeblick Hohennauen 1, 3 bis 6; 
Havelaue Parey 1 bis 5; 
Havelaue Spaatz 1 bis 5; 
Havelaue Strodehne 20 bis 24, 26; 
Havelaue Wolsier 1, 7. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung als Anlage 1 zur 
Orientierung über die Lage des Naturschutzgebietes beigefügt. 
Darüber hinaus ist dieser Verordnung eine Flurstücksliste als 
Anlage 2 zur Orientierung beigefügt. Als Anlage 3 ist dieser 
Verordnung eine Liste mit der Zuordnung der Kartenblätter der 
Flurkarte zu den Gemarkungen und Fluren beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Übersichts-
karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ,Untere Havel 
Nord‘“ (Blatt 1 bis 2) im Maßstab 1 : 50 000, in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ,Untere 
Havel Nord‘“ (Blatt 1 bis 10) im Maßstab 1 : 10 000 und in der 
„Flurkarte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ,Untere 
Havel Nord‘“ (Blatt 1 bis 42) mit ununterbrochener roter Linie 
eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. Die Karten 
sind unterschrieben und mit dem Dienstsiegel des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (Siegel
nummer 51) versehen und von der Siegelverwahrerin am 
25. Mai 2004 unterschrieben worden. 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in die Zonen 1, 2 und 3 unterteilt, 
für die unterschiedliche Beschränkungen der landwirtschaft
lichen Bodennutzung festgesetzt sind. Die Grenzen der Zonen 
sind in den Flurkarten eingezeichnet. 

(4) Die Verordnung mit Karten, Flurstücks- und Zuordnungs
liste kann beim Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz 
und Raumordnung des Landes Brandenburg, oberste Natur
schutzbehörde, in Potsdam sowie beim Landkreis Havelland, 
untere Naturschutzbehörde, von jedermann während der 
Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist: 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung 

a)	 von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten eines durch periodi
sche Überflutungen beeinflussten und durch eine 
weitestgehend extensive Landnutzung geprägten Süß
wasserfeuchtgebietes in einer für die norddeutsche 
Tiefebene typischen Flussniederung, 

b)	 als wichtiges Element des länderübergreifenden Auen
und Feuchtbiotopverbundes, des europäischen Schutz
gebietssystems NATURA 2000 und der Ramsar-Kon-
vention mit dem Status „Feuchtgebiet von internationa
ler Bedeutung“ sowie als Rast- und Überwinterungsge
biet für ziehende Vogelarten, 

c)	 der Standorte seltener oder gefährdeter Pflanzenge
sellschaften wie der von Überflutungen und Hochwas
sereinfluss abhängigen Auwälder, der Feuchtwiesen und 
der vollständigen Serien der Flachwasserverlandung, 

d)	 eines weiträumigen und ungestörten Lebensraumes mit 
zahlreichen, seltenen und gefährdeten Tier- und Pflan
zenarten, 

e)	 der Talsandkuppen mit ihrem spezifischen Artenspek
trum; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter zahlreicher nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 
geschützter Arten, beispielsweise Kantiger Lauch (Allium 
angulosum), Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris), 
Lungenenzian (Gentiana pneumonanthe), Gottes-Gnaden-
kraut (Gratiola officinalis), Echtes Tausendgüldenkraut 
(Centaurea erythraea), Sand-Strohblume (Helichrysum 
arenarium), Wasserfeder (Hottonia palustris), Sibirische 
Schwertlilie (Iris sibirica), Sumpf-Platterbse (Lathyrus pa
lustris), Krebsschere (Stratiotes aloides), Ähriger Ehren
preis (Veronica spicata), Langblättriger Ehrenpreis (Ve
ronica longifolia), Zungenhahnenfuß (Ranunculus lingua), 
Körner-Steinbrech (Saxifraga granulata) und Rentierflech
te (Cladonia arbuscula); 
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3.	 der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
als Brut- und Nahrungsgebiet von Wat-, Wasser- und Stelz
vögeln, darunter zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 
und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders und 
streng geschützter Arten, beispielsweise Braunes Langohr 
(Plectotus auritius), Graues Langohr (Plectotus austriacus), 
Uferschnepfe (Limosa limosa), Rotschenkel (Tringa tota
nus), Wiesenpieper (Anthus pratensis), Grauammer (Em
beriza calandra), Kreuzkröte (Bufo calamita), Knoblauch
kröte (Pelobates fuscus), Moorfrosch (Rana arvalis), Klei
ner Wasserfrosch (Rana lessonae) und Zauneidechse (La
certa agilis); 

4.	 die Erhaltung einer reich gegliederten, weitgehend extensiv 
genutzten Kulturlandschaft als charakteristische Flussnie
derung der norddeutschen Tiefebene mit typischen Ele
menten wie Flussmäandern, Altarmen und angrenzenden 
Niederungsflächen, Verlandungsseen, Niedermooren sowie 
Talsandkuppen wegen ihrer Vielfalt, besonderen Eigenart 
und hervorragenden Schönheit. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 des Gebietes als Teil des Europäischen Vogelschutzgebie
tes „Niederung der Unteren Havel“ nach der Richtli
nie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Er
haltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 
S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG vom 
29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 233 S. 9) – Vogelschutz-
Richtlinie – in seiner Funktion 

a)	 als Lebensraum von Arten nach Anhang I der Vogel-
schutz-Richtlinie, beispielsweise Rohrdommel (Bo
taurus stellaris), Weißstorch (Ciconia ciconia), Roter 
Milan (Milvus milvus), Schwarzer Milan (Milvus 
migrans), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Seeadler 
(Haliaeetus albicilla), Kranich (Grus grus), Kampf
läufer (Philomachus pugnax), Wachtelkönig (Crex 
crex), Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger), Eisvogel 
(Alcedo atthis), Neuntöter (Lanius collurio) und wei
terer Arten, einschließlich ihrer Brut- und Nahrungs
biotope, 

b)	 als Durchgangs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für 
Zugvogelarten wie beispielsweise Graugans (Anser an
ser), Saatgans (Anser fabalis), Blässgans (Anser albi
frons), Singschwan (Cygnus cygnus), Zwergschwan 
(Cygnus bewickii), Stockente (Anas platyrhynchos), 
Löffelente (Anas clypeata), Großer Brachvogel (Nume
nius arquata), Kiebitz (Vanellus vanellus), Goldregen
pfeifer (Pluvialis apricaria) und anderer Arten; 

2.	 von trockenen Sandheiden mit Calluna (Heidekraut) und 
Genista (Ginster), Dünen mit offenen Grasflächen mit Co
rynephorus (Silbergras) und Agrostis (Straussgras), oligo
bis mesotrophen stehenden Gewässern mit Vegetation der 
Littorelletea uniflorae (Strandling-Gesellschaften) und der 
Isoeta-Nanojuncetea (Zwergbinsengesellschaften), einem 

Fluss der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculinon fluitantis und des Callitricho-Batrachion, 
feuchten Hochstaudenfluren, Brenndolden-Auenwiesen 
(Cnidion dubii), mageren Flachland-Mähwiesen mit Alo
pecurus pratensis (Wiesenfuchsschwanz) und Sanguisorba 
officinalis (Großer Wiesenknopf), Hartholzauewäldern mit 
Quercus robur (Stiel-Eiche), Ulmus laevis (Flatter-Ulme), 
Ulmus minor (Feld-Ulme), Fraxinus excelsior (Gewöhnli
che Esche) oder Fraxinus angustifolia (Schmalblättrige 
Esche) (Ulmenion minoris) als Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtli
nie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Moorwäldern und Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa 
(Schwarz-Erle) und Fraxinus excelsior (Gewöhnliche 
Esche) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae/Wei-
den-Weichholzauen) als prioritäre Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

4.	 von Elbebiber (Castor fiber albicus), Fischotter (Lutra lu
tra), Großes Mausohr (Myotis myotis), Mopsfledermaus 
(Barbastella barbastellus), Kamm-Molch (Triturus crista
tus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis), Meerneunauge (Petromyzon mari
nus), Rapfen (Aspius aspius), Steinbeißer (Cobitis taenia), 
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus 
sericeus), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) als Tierarten 
nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, ein
schließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung 
und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach den §§ 5 bis 9 zugelassenen Hand
lungen sind in dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 
Satz 1 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes alle Hand
lungen verboten, die das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder 
einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, verändern 
oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; ausgenommen ortsübliche Weidezäune, Vieh
tränken und mobile Melkstände; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, 
zu versiegeln oder zu verunreinigen; 

4.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 
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5.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

6.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

7.	 außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege sowie außerhalb der nach öffentlichem 
Straßenrecht oder gemäß § 51 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes als Reitwege markierten Wege zu reiten; 
§ 15 Abs. 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
bleibt unberührt; 

8.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten, ausgenommen 
ist das Betreten der in den Karten im Maßstab 1 : 10 000 
dargestellten Badestellen; 

9.	 mit Kraftfahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder 
Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

10. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder 
Luftmatratzen außerhalb der Bundeswasserstraße Havel zu 
benutzen; 

11. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

12. zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

15. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

16. wild lebende Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

17. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. Entwässerungsmaßnahmen über den 1994/95 festgeleg
ten Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art 
entgegen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer 
Weise den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchti
gen; 

20. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen; 

21. Abwasser, Gärfutter oder Klärschlämme auszubringen, 
einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die §§ 4 und 5 der 
Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

22. Dünger auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; 

23. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern oder abzula
gern oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

24. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben neben den 
Freistellungen der §§ 6 bis 9: 

1.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung 
der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und We
ge hinsichtlich der Fahrbahn und des Banketts in der Zeit 
vom 1. Juli bis zum 30. September eines jeden Jahres, so
fern eine Beschädigung des Gehölzbestandes aus
geschlossen ist. Die Maßnahmen sind der unteren Natur
schutzbehörde vorab anzuzeigen. Alle sonstigen Unterhal
tungsmaßnahmen an Straßen und Maßnahmen außerhalb 
des genannten Zeitraums bedürfen des Einvernehmens mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

2.	 die im Sinne der §§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 
des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße 
Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße 
Unterhaltung der im Gebiet gelegenen Bundeswasserstra
ße, soweit sie den gesetzlichen Umfang nicht überschreitet, 
jeweils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
hörde; 

3.	 die ordnungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig 
bestehender Anlagen im Einvernehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde; 

4.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

5.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Wildfrüch
ten ab dem 1. Juli eines jeden Jahres; 

6.	 das Befahren der Gülper Havel mit muskelbetriebenen 
Wasserfahrzeugen im Zeitraum zwischen dem 16. Juni ei
nes jeden Jahres und dem 1. März des Folgejahres; 

7.	 das Befahren der in der Topografischen Karte zur Verord
nung über das Naturschutzgebiet „Untere Havel Nord“ im 
Maßstab 1 : 10 000 gekennzeichneten Wege und das dorti
ge Abstellen von Fahrzeugen ist gemäß der Eintragung in 
den topografischen Karten ganzjährig oder in der Zeit vom 
1. Juli eines jeden Jahres bis zum 28. Februar des Folgejah
res zum Zwecke des Angelns und des Badens zulässig; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastenverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
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lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsberäumung im Einvernehmen 
mit der unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 Schutz-, Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungs
maßnahmen, die von der  unteren Naturschutzbehörde an
geordnet worden sind; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen, 
einschließlich Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Die 
untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen Maß
nahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nachträg
lich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit dem 
Schutzzweck treffen; 

12. die im Sinne des § 63 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutz
gesetzes bestimmungsgemäße Nutzung des bestehenden 
Truppenübungsplatzes Klietz zu Zwecken der Landes
verteidigung, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölke
rung, sowie die zur Aufrechterhaltung und Sicherung der 
militärischen Nutzung auf dieser Fläche erforderlichen Tä
tigkeiten, Maßnahmen und Einrichtungen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen; das Gestattungserfordernis nach § 16 
Abs. 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unbe
rührt. 

§ 6 
Landwirtschaft 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die den in § 1b 
Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten 
Anforderungen und Grundsätzen entsprechende landwirt
schaftliche Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür ge
nutzten Flächen unter Beachtung der in den Nummern 1 bis 4 
genannten Maßgaben. 

1.	 In allen Zonen des Naturschutzgebietes gilt, dass: 

a)	 das Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 
mit Luftfahrzeugen unzulässig ist, 

b)	 bei Beweidung eine Auszäunung der Ufer von Flüssen 
und Stillgewässern, sowie von Gehölzen zu erfolgen hat, 

c)	 das Walzen und Schleppen von Grünland im Zeitraum 
vom 31. März bis zur ersten Nutzung unzulässig ist, 

d)	 es unzulässig ist, Abwasser, Gärfutter oder Klär
schlämme auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder 
abzulagern, 

e)	 auf Grünland das Erntegut zu beräumen ist. Ausge
nommen davon ist die vorübergehende Lagerung von 
Heu- und Silageballen (bis zu drei Monaten) an den zu 
jeder Zeit befahrbaren Wegen; 

2.	 über die Regelungen der Nummer 1 hinaus gilt für Grün
land der Zone 1, dass 

a)	 die jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dün
ger inklusive der Exkremente von Weidetieren je Hek
tar Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem 
Äquivalent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
entspricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoff
düngemittel, Gülle und Jauche einzusetzen, 

b)	 die erste Nutzung nicht vor dem 16. Juni eines jeden 
Jahres erfolgt, 

c)	 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzulässig ist, 

d)	 der Umbruch und die Neuansaat unzulässig sind, 

e)	 Flächen mit der Größe über einen Hektar in Blöcken 
mit einer maximalen Breite von 80 Metern in 
Bewirtschaftungsrichtung gemäht werden und zwi
schen den Blöcken ein Streifen in Breite des Mähwer
kes bis zur nächsten Nutzung verbleibt; 

3.	 über die Regelungen der Nummer 1 hinaus gilt für Grün
land der Zone 2, dass 

a)	 eine Düngung unzulässig ist, 

b)	 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzulässig ist, 

c)	 der Umbruch und die Neuansaat unzulässig sind; 

4.	 über die Regelungen der Nummer 1 hinaus gilt für Grün
land der Zone 3, ausgenommen der Grasansaat auf Acker
flächen, dass 

a)	 die jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dün
ger inklusive der Exkremente von Weidetieren je Hek
tar Grünland die Menge nicht überschreitet, die dem 
Äquivalent an Dünger von 1,4 Großvieheinheiten 
(GVE) entspricht, ohne chemisch-synthetische Stick
stoffdüngemittel, Gülle und Jauche einzusetzen, 

b)	 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzulässig ist, 

c)	 der Umbruch und die Neuansaat unzulässig sind. 
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Die folgenden in den Blättern 24, 30 und 31 der Flurkarte ge
kennzeichneten Flurstücke sind vom Verbot, Gülle und Jauche 
einzusetzen, freigestellt: 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Spaatz 1 214 (anteilig), 215; 
2 15 bis 28 (alle anteilig), 31/2 (anteilig), 

31/3 (anteilig), 32 bis 36, 37 (anteilig), 
38 (anteilig), 52, 53 (anteilig), 88 (an
teilig), 89, 90, 93/3, 94, 95, 100, 101, 
102, 105 (anteilig), 106 bis 112, 113 
(anteilig), 114 (anteilig), 139 (anteilig), 
140 (anteilig); 

Hohennauen 6 43 bis 46, 48. 

(2) Ausgenommen von der Verboten des § 4 ist die Errichtung 
oder Aufstellung von ortsüblichen Weidezäunen, Viehtränken 
und mobilen Melkständen. Die Errichtung von ortsunveränder
lichen Anlagen zur Weidehaltung, wie Melkstände, Fangein
richtungen und Unterstände bedürfen einer Zustimmung der 
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Schutzzweck durch die 
Maßnahme nicht beeinträchtigt wird. 

§ 7 
Forstwirtschaft 

Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die den in § 1b 
Abs. 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten 
Anforderungen entsprechende forstwirtschaftliche Bodennut
zung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit 
der Maßgabe, dass 

a) keine Kahlhiebe vorzunehmen sind, 

b)	 nur Arten der potenziell natürlichen Vegetation eingebracht 
werden, 

c)	 eine naturnahe Waldentwicklung mit einem Totholzanteil 
von mindestens drei Prozent sowie einem Altholzanteil von 
mindestens zehn Prozent des Bestandesvorrats zu gewähr
leisten ist, 

d) § 5 Abs. 2 Nr. 24 gilt. 

§ 8 
Fischerei, Angeln 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die den in § 1b 
Abs. 6 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes genannten 
Anforderungen in Verbindung mit dem Fischereigesetz für das 
Land Brandenburg entsprechende fischereiwirtschaftliche Flä
chennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustat
ten sind, dass das Einschwimmen oder eine Gefährdung 
von Biber oder Fischotter weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 fischereiliche Verfahren, die zur Gewässereutrophierung 
oder zu anderen Schädigungen der Gewässer führen kön
nen, unzulässig sind, 

c) § 4 Abs. 2 Nr. 16 gilt, 

d)	 die Elektrofischerei von der unteren Fischereibehörde nur 
im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zu
gelassen wird, 

e)	 Gewässersperrungen über die Hälfte der Gewässerbreite zum 
Aalfang von der unteren Fischereibehörde nur im Benehmen 
mit der unteren Naturschutzbehörde zugelassen werden. 

(2) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die rechtmäßi
ge Ausübung der Angelfischerei auf den bisher rechtmäßig da
für genutzten Flächen. 

§ 9 
Jagd 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die rechtmäßi
ge Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

a)	 durch die oberste Jagdbehörde auf Antrag der unteren Natur
schutzbehörde oder der Verwaltung des Naturparks Westha
velland ein örtlich und zeitlich begrenztes Jagdverbot ange
ordnet werden kann, wenn dies zum Schutz des Reproduk
tions- oder Rastgeschehens gefährdeter Arten erforderlich ist, 

b)	 in der Zeit vom 1. März bis zum 15. Juni eines jeden Jahres 
die Jagd nur vom Ansitz aus gestattet ist, 

c)	 die Jagd auf Federwild verboten ist. Auf durch Gänse ge
schädigten Ackerkulturen bleibt die Jagd auf Gänse im 
Rahmen des Gänsemanagements zulässig. 

(2) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die Errichtung 
ortsunveränderlicher jagdlicher Einrichtungen zur Ansitzjagd 
mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. Transportable 
und mobile Ansitzeinrichtungen sind der unteren Naturschutz
behörde vor der Aufstellung anzuzeigen. Die untere Natur
schutzbehörde kann in begründeten Einzelfällen das Aufstellen 
verbieten. Die Entscheidung hierüber soll unverzüglich erfolgen. 

(3) Ausgenommen von den Verboten des § 4 ist die Anlage von 
Kirrungen außerhalb von gesetzlich geschützten Biotopen und 
außerhalb der mageren Flachland-Mähwiesen. 

§ 10 
Pflege-, Entwicklungs- und 

Wiederherstellungsmaßnahmen 

Folgende Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaß
nahmen werden als Zielvorgaben benannt: 

1.	 langfristig soll sich die Havel zu einem Fließgewässer mit 
einer naturnahen Dynamik entwickeln und eine an der 
Feuchtgebietscharakteristik des Naturschutzgebietes orien
tierte Wasserhaltung gesichert werden. Im Pflege- und Ent
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wicklungsplan sind Stauziele für die Stauanlagen unter Be
achtung der Aufgaben der Wasser- und Schifffahrtsverwal
tung zu erarbeiten; 

2.	 mit der Stauzielfestlegung in der Stromhavel und ihren 
Nebengewässern sollen in der Zone 1 durch die Nutzung 
vorhandener Regulierungseinrichtungen unterschiedlich 
vernässte Bereiche entstehen. Dabei werden auf bis zur 
Hälfte der Fläche oberflächennahe Wasserstände mit Blän
kenbildung zum 30. April, 30. Mai oder 30. Juni eines Jah
res jeweils in Abhängigkeit vom Geländeniveau und der 
zur Verfügung stehenden Wassermenge angestrebt; 

3.	 durch gewässerstrukturgüteverbessernde Maßnahmen wie 
dem Anschluss geeigneter Altarme, der Minderung von 
Profilerhaltungs- und Uferverbaumaßnahmen soll unter 
Beachtung der Schifffahrt ein natürlicher Gestaltungspro
zess im Flussbett erreicht werden; 

4.	 zwischen Elbe und Havel soll eine verbesserte biologische 
Durchgängigkeit erreicht werden; 

5.	 zur Wiederherstellung der Auendynamik auf ehemaligen 
Retentionsflächen soll unter Beachtung des Hochwasser
schutzes der Wiederanschluss von Polderflächen an das 
Flusssystem angestrebt werden; 

6.	 Teilflächen der Zone 1 sollen zu Refugialräumen für spät
reproduzierende Arten mit einer ungestörten Vegetations
phase bis zum 1. Juli, 16. Juli oder bis zu einem späteren 
Zeitpunkt eines jeden Jahres entwickelt werden; 

7.	 Grünlandflächen, deren Biomasse nicht zu Futterzwecken 
verwendet wird, sollen erst ab dem 16. August gemäht wer
den. 

§ 11 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften der §§ 4 bis 9 dieser Verord
nung zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet werden. 

§ 13 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

(4) Für Entschädigungen für Nutzungseinschränkungen auf
Grund dieser Verordnung gilt § 71 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes. 

§ 14 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 15 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung des Vorsitzenden des 
Landwirtschaftsrates der DDR Nr. 3 vom 11. September 1967 
in Verbindung mit der Anordnung Nr. 1 vom 30. Juni 1961 für 
den Geltungsbereich der Verordnung außer Kraft. 

Potsdam, den 28. Mai 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Eiskellerberge-Os bei Malchow“ 

Vom 3. Juni 2004 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), verordnet der Minister 
für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Uckermark 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Eiskellerberge-Os bei Malchow“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 5 Hektar 
und besteht aus fünf Teilflächen. Es umfasst folgende Flurstü
cke: 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Göritz 2 4/2 teilweise, 9 teilweise, 10/2 teil
weise, 11/2 teilweise, 12/2 teilweise; 

Göritz 4 31 teilweise, 32 teilweise; 

Malchow 2 158, 251 teilweise, 253, 254/2 teil
weise, 255 teilweise, 256, 258. 

Zur Orientierung ist dieser Verordnung eine Kartenskizze über 
die Lage des Naturschutzgebietes als Anlage 1 beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der „Topografi
schen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ‚Eis-
kellerberge-Os bei Malchow‘“ (Blatt 1 bis 3) im Maßstab 
1 : 10 000 und in der „Flurkarte zur Verordnung über das Na
turschutzgebiet ‚Eiskellerberge-Os bei Malchow‘“ (Blatt 1 bis 3) 
mit ununterbrochener roter Linie eingezeichnet; als Grenze gilt 
der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung 
in den Flurkarten. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raum
ordnung (Siegelnummer 52) versehen und von der Siegelver
wahrerin am 2. Juni 2004 unterschrieben worden. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Uckermark, untere Naturschutzbehörde, von 
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das einen in mehre
re Abschnitte untergliederten eiszeitlichen Oszug nördlich des 
Dauergrabens mit Trocken- und Halbtrockenrasen sowie mit 
Laubgebüschen trockenwarmer Standorte umfasst, ist 

1.	 die Erhaltung, naturnahe Wiederherstellung und Entwicklung 
als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, insbe
sondere der Trockenrasen, Staudenfluren und -säume sowie 
Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild leben
der Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten wie 
Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis), Pfriemengras (Sti
pa capillata), Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), 
Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris), Grasnelke (Armeria 
maritima) und Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
raum beziehungsweise Rückzugsraum wild lebender Tier
arten, insbesondere für Vögel, Lurche und Kriechtiere so
wie Insekten; 

4.	 die Erhaltung des Oszuges mit seinen einzelnen Abschnit
ten aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und erd
geschichtlichen Gründen; 

5.	 die Erhaltung der landschaftsbildprägenden Erhebungen 
des Oszuges wegen ihrer Seltenheit, Vielfalt und besonde
ren Eigenart. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Verbu
schungsstadien (Festuco-Brometalia) als Lebensraumtyp 
nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von trockenen, kalkreichen Sandrasen und subpannoni
schen Steppen-Trockenrasen (Festucetalia valesiacae) als 
prioritäre Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 
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(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Bewässerungsmaßnahmen durchzuführen oder in anderer 
Weise den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

15. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser und Klärschlamm) zum Zwecke der Düngung 
sowie Abwasser zu sonstigen Zwecken zu lagern, auf- oder 
auszubringen oder einzuleiten; 

16. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige Materialien zu lagern oder sie 
zu entsorgen; 

17. Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

20. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

21. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

22. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland nachzusäen, um
zubrechen oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die den in § 1b Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzge
setzes genannten Anforderungen und Grundsätzen entspre
chende landwirtschaftliche Bodennutzung auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide mit einer Besatzdichte 
im Jahresmittel von maximal 1,4 Großvieheinheiten 
(GVE) pro Hektar genutzt wird und § 4 Abs. 1 Nr. 15, 
21 und 22 gilt, 

b)	 eine Beweidung der Trockenhänge bei Narbenschäden 
unterbleibt; 

2.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Ein
richtungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unte
ren Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu ertei
len, wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird, 

c)	 der Einsatz transportabler und mobiler Ansitzeinrich
tungen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Kirrungen, Wildfütterun
gen, Ansaatwildwiesen und Wildäckern unzulässig; 

3.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie die ord
nungsgemäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehen
der Anlagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Na
turschutzbehörde; 

4.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

5.	 Maßnahmen zur Untersuchung von altlastverdächtigen 
Flächen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Alt
lastensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenver
änderungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie 
Maßnahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 
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6.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

7.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

8.	 Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums so
wie für das Betreten und Befahren im Rahmen der nach Absatz 1 
zulässigen Handlungen. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

Die Flächen des Naturschutzgebietes sollen möglichst im Rah
men der landwirtschaftlichen Nutzung möglichst mit Schafen 
und Ziegen beweidet oder durch Mahd offen gehalten werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Na
turschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet 
werden. 

§ 9 
Duldungspflicht, Verhältnis zu anderen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die zur Ausführung der in dieser Verord
nung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah
men und zur Verwirklichung des Schutzzwecks erforderlich 
sind, richtet sich nach § 68 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43a des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung der in § 28 des Brandenburgischen Natur
schutzgesetzes genannten Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach 
ihrem In-Kraft-Treten schriftlich unter Angabe der verletzten 
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung be
gründen soll, gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung geltend gemacht werden. 
Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des Schutz
zwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit 
der Unterschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensicht
lich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier Jah
ren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a dieser Verordnung tritt am 
1. Juli 2004 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 3. Juni 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 



444 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 15 vom 24. Juni 2004 

Anlage 1 



445 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 15 vom 24. Juni 2004 

Verordnung über die beamtenrechtlichen 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich 

des Ministeriums der Finanzen 
(Beamtenzuständigkeitsverordnung MdF – BZVMdF) 

Vom 14. Juni 2004 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1999 
(GVBl. I S. 446) in Verbindung mit § 1 Abs. 3 Satz 1 der Er
nennungsverordnung vom 16. April 1997 (GVBl. II S. 224) 
und auf Grund der §§ 9 Abs. 1 Satz 1, 13 Abs. 1 Satz 3 des 
Landesorganisationsgesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBl. I 
S. 186) in Verbindung mit 

1.	 § 27 Abs. 1 Satz 4, § 30 Satz 2, § 31 Abs. 5 Satz 2, § 36 
Abs. 3 Satz 2, § 37 Satz 2, § 46 Abs. 4, § 127 Satz 2 des 
Landesbeamtengesetzes, von denen § 46 Abs. 4 und § 127 
Satz 2 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2004 
(GVBl. I S. 59, 61, 63) geändert worden sind, 

2.	 § 12 Abs. 2 Satz 3 und § 66 Abs. 1 des Bundesbesoldungs
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3020),  

3.	 § 11 Abs. 2 Satz 1 des Bundesreisekostengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1973 
(BGBl. I S. 1621) in Verbindung mit § 54 Abs. 1 des Lan
desbeamtengesetzes, 

4.	 § 4 Abs. 1 Satz 1, § 11 Abs. 5, § 15 Abs. 2 Satz 3, § 18 
Abs. 4 Satz 6, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 2, Abs. 3 Satz 4, § 38 Abs. 2 Satz 1, § 42 Abs. 3 und 
§ 47 Abs. 4 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Steuerbeamten in der Fassung der Bekannt
machung vom 29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1581), von 
denen § 15 Abs. 2 und § 18 Abs. 4 durch Verordnung vom 
29. Juli 2002 (BGBl. I S. 2917, 2918, 2919) geändert wor
den sind,  

5.	 § 7 Abs. 4 Satz 2 der Laufbahnverordnung vom 25. Feb
ruar 1997 (GVBl. II S. 58), 

6.	 § 3 Abs. 6 Satz 5 der Erholungsurlaubsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 1994 
(GVBl. II S. 908), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
31. März 1999 (GVBl. II S. 256),

7.	 § 6 Satz 5, § 8 Satz 2, § 16 Abs. 2 der Sonderurlaubsver
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. April 1997 (BGBl. I S. 978) in Verbindung mit § 154 
Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes, 

8.	 § 8 Abs. 1 der Verordnung über die Gewährung von Jubi
läumszuwendungen an Beamte und Richter des Bundes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. März 1990 
(BGBl. I S. 487) in Verbindung mit § 45 Abs. 4 des Lan
desbeamtengesetzes, 

9.	 § 9 Abs. 3 der Trennungsgeldverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. Juni 1999 (BGBl. I S. 1533) 
in Verbindung mit § 54 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 
und 

10. § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrahmengeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 
(BGBl. I S. 654) 

verordnet die Ministerin der Finanzen: 

§ 1 
Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand 

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung für die Beam
ten, denen ein Amt des mittleren oder des gehobenen Dienstes 
verliehen wird, sowie für die entsprechenden Beamten ohne 
Amt und die Ausübung der Befugnis zur Entlassung und Ver
setzung in den Ruhestand für die Beamten des mittleren und 
des gehobenen Dienstes werden auf die Finanzämter, das Tech
nische Finanzamt Cottbus, die Zentrale Bezügestelle des Lan
des Brandenburg, das Landesamt zur Regelung offener Vermö
gensfragen Brandenburg, die Liegenschafts- und Bauämter und 
das Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Bran
denburg jeweils für ihren Geschäftsbereich übertragen. Die Er
nennung von Beamten, die als hauptamtlich oder nebenamtlich 
Lehrende tätig sind, durch das Bildungszentrum der Finanzver
waltung des Landes Brandenburg bedarf der vorherigen Zu
stimmung des Ministeriums der Finanzen. 

(2) Die nach Absatz 1 übertragene Befugnis wird im Namen 
des Landes Brandenburg ausgeübt. 

§ 2 
Weitere Zuständigkeiten 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Behörden und die dort genann
ten Einrichtungen sind bei Beamten des mittleren und gehobe
nen Dienstes ihres Geschäftsbereiches zuständig für: 

1.	 die Entscheidungen über die Versagung der Aussagegeneh
migung gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Landesbeam
tengesetzes; die Versagung der Aussagegenehmigung be
darf der vorherigen Zustimmung des Ministeriums der 
Finanzen, 

2.	 die Entscheidungen auf dem Gebiet des Nebentätigkeits
rechts gemäß den §§ 30 bis 34 des Landesbeamtengeset
zes, 

3.	 die Untersagung einer Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit 
nach Beendigung des Beamtenverhältnisses gemäß § 36 
Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes, 

4.	 die Kürzung der Anwärterbezüge gemäß § 66 Abs. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes, 
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5.	 die Entscheidungen gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 der Laufbahn
verordnung, 

6.	 die Anerkennung des Urlaubs gemäß § 3 Abs. 6 Satz 4 der 
Erholungsurlaubsverordnung und 

7.	 die Entscheidungen gemäß § 8 Abs. 1 der Verordnung über 
die Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Beamte 
und Richter des Bundes. 

(2) Das Technische Finanzamt ist zuständig für die Gewährung 
von Trennungsgeld nach § 9 Abs. 3 der Trennungsgeldverord
nung für die Beamten der Finanzämter, der Zentralen Bezüge
stelle, des Technisches Finanzamtes sowie des Ministeriums 
der Finanzen. Im Übrigen sind die in § 1 Abs. 1 genannten Be
hörden zuständig. 

(3) Das Technische Finanzamt ist zuständig für die Entschei
dungen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 des Bundesreisekostengeset
zes für die Beamten der Finanzämter, der Zentralen Bezüge
stelle, des Technisches Finanzamtes sowie des Ministeriums 
der Finanzen. Im Übrigen sind die in § 1 Abs. 1 genannten Be
hörden zuständig. 

(4) Die Zustimmungsbefugnis gemäß § 37 Satz 2 des Landes-
beamtengesetzes wird auf die nachgeordnete Behörde oder 
Einrichtung übertragen, in der der Beamte tätig ist oder zuletzt 
tätig war. 

(5) Die Befugnisse gemäß § 6 Satz 5, § 8 Satz 2 und § 16 Abs. 2 
der Sonderurlaubsverordnung werden auf die in § 1 Abs. 1 ge
nannten Behörden und Einrichtungen übertragen. 

§ 3 
Zuständigkeiten der Zentralen Bezügestelle 

des Landes Brandenburg 

Die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg ist für die 
Zustimmung zum vollständigen oder teilweisen Verzicht einer 
Rückforderung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesol
dungsgesetzes für die Beamten im Geschäftsbereich des Minis
teriums der Finanzen zuständig. 

§ 4 
Zuständigkeiten des Technischen Finanzamtes Cottbus des 

Landes Brandenburg 

Das Technische Finanzamt Cottbus des Landes Brandenburg 
ist für die Beamten des Geschäftsbereichs des Ministeriums 
der Finanzen zuständig für die Geltendmachung von Schaden
ersatzansprüchen des Landes sowie von Entscheidungen über 
die Gewährung von Schadenersatz für Sachschäden gemäß 
§ 46 des Landesbeamtengesetzes. 

§ 5 
Zuständigkeiten des Bildungszentrums der Finanzverwal

tung des Landes Brandenburg 

1.	 die Bestellung der Dozenten des gehobenen Dienstes ge
mäß § 4 Abs. 1 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsord
nung der Steuerbeamten im Einvernehmen mit dem Minis
terium der Finanzen, 

2.	 die Entscheidungen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 und § 18 
Abs. 4 Satz 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der 
Steuerbeamten, 

3.	 die Berufung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse und 
Bestellung der Vorsitzenden gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Steuerbeamten, 

4.	 das Ansetzen und die organisatorische Leitung der Prüfun
gen gemäß § 35 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsord
nung der Steuerbeamten, 

5.	 die Entscheidung über die Gestattung der Anwesenheit von 
Personen, die nicht dem Prüfungsausschuss angehören, in 
den mündlichen Prüfungen gemäß § 35 Abs. 2 der Ausbil
dungs- und Prüfungsordnung der Steuerbeamten, 

6.	 die Entscheidungen gemäß § 35 Abs. 3 der Ausbildungs
und Prüfungsordnung der Steuerbeamten, 

7.	 die Auswahl der Prüfungsaufgaben gemäß § 38 Abs. 2 der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Steuerbeamten und 

8.	 die Entscheidung über den Antrag des Prüflings auf Ein
sichtnahme in seine Prüfungsarbeiten gemäß § 42 Abs. 3 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Steuerbeamten. 

§ 6 
Befugnis zum Erlass von Widerspruchsbescheiden 

Für den Erlass von Widerspruchsbescheiden in beamtenrecht
lichen Angelegenheiten der Beamten, Ruhestandsbeamten und 
früheren Beamten im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen sowie deren Hinterbliebenen sind die in § 1 Abs. 1 ge
nannten Behörden und Einrichtungen zuständig, soweit diese 
die mit dem Widerspruch angegriffene Maßnahme getroffen 
oder unterlassen haben. Dies gilt auch für den Erlass von Wider
spruchsbescheiden durch die Zentrale Bezügestelle des Landes 
Brandenburg, soweit sie für beihilfe-, besoldungs- und versor
gungsrechtliche Maßnahmen zuständig ist. 

§ 7 
Vertretung bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis 

Die Vertretung des Landes vor den Gerichten der Verwal
tungsgerichtsbarkeit wird auf die Zentrale Bezügestelle des 
Landes Brandenburg übertragen, soweit diese selbst über den 
Widerspruch zu entscheiden hat. Im Übrigen verbleibt die 
Vertretungsbefugnis beim Ministerium der Finanzen. Die Sät
ze 1 und 2 gelten entsprechend für die Verfahren auf einst
weiligen Rechtsschutz nach der Verwaltungsgerichtsordnung. 

§ 8 
Übergangsvorschrift 

Das Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Bran- (1) Für die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verord
denburg ist zuständig für: nung anhängigen Widerspruchsverfahren in beamtenrecht
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lichen Angelegenheiten nach § 1 Abs. 1 der Widerspruchszustän
digkeitsverordnung MdF vom 31. Juli 1997 (GVBl. II S. 733) 
ist die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg zuständig. 
Für anhängige Widerspruchsverfahren nach § 1 Abs. 2 der Wider
spruchszuständigkeitsverordnung MdF vom 31. Juli 1997 
(GVBl. II S. 733) ist das Ministerium der Finanzen zuständig. 

(2) Die Zuständigkeiten nach Absatz 1 gelten für die Vertretung 
des Landes vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
entsprechend. 

§ 9 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft. 

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung treten die Be
amtenzuständigkeitsverordnung MdF vom 2. April 2003 
(GVBl. II S. 164) sowie die Widerspruchszuständigkeitsver
ordnung MdF vom 31. Juli 1997 (GVBl. II S. 733) außer 
Kraft. 

Potsdam, den 14. Juni 2004 

Die Ministerin der Finanzen 

Dagmar Ziegler 
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